
Allgemeine Informationen

Fassung 2020

Versichert ist die Wohngebäude- und die Haus rat-
versicherung für das im Versicherungsschein genannte 
Objekt.

Die vereinbarte Versicherungssumme gilt sum marisch in 
einer Position auf Erstes Risiko für die Wohngebäude- und 
die Hausratversicherung. Versicherungswert ist grund-
sätzlich der Neuwert (§ 11 VGB 2000 – Fassung 2012 und 
§ 11 der Zusätzlichen Bedingungen zur Hausrat-
versicherung) der versicherten Sachen (§ 1 VGB 2000 – 
Fassung 2012 und § 1 der Zusätzlichen Bedingungen zur 
Hausratversicherung).

Ist der Zeitwert der versicherten Sachen im Schaden fall 
niedriger als 40 % des Neuwertes, gilt als Versicherungs-
wert nur der Zeitwert.

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert (Wieder-
beschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte) in 
neuwertigem Zustand abzüglich der Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung.

Übergreifende Entschädigungsgrenzen

 • Die Entschädigung für Glasscheiben ist je Ver-
sicherungsfall (§ 4 VGB 2000 – Fassung 2012 und § 3 
der Zusätzlichen  Bedingungen zur Hausratversiche-
rung) auf 500 EUR begrenzt.

Besondere 
Vereinbarungen 
zur Wochenendhaus-
Kompakt-Police
Die in den nachstehenden Besonderen Vereinbarungen
zur Wochenendhaus-Kompakt-Police aufgeführten 
 Sondervereinbarungen gelten grundsätzlich vorrangig 
etwaiger in den Allgemeinen Wohngebäude-Versiche-
rungsbedingungen (VGB 2000 – Fassung 2012) auf-
geführten abweichenden Bestimmungen.

Die nachstehend aufgeführten Positionen gelten sum-
marisch in einer Position mit dem Entschädi gungs betrag 
bis zur Höhe der Versicherungs summe auf Erstes Risiko 
ver sichert:
 • § 2 Nr. 1. a), b) und c) VGB 2000 – Fassung 2012 

 (Aufräumungs- und Abbruch kosten, Bewegungs- und 
 Schutzkosten, Schaden abwendungs- und Schaden-
minderungskosten, Kosten für proviso rische 
 Reparaturmaßnahmen,

 • § 26 Nr. 5. VGB 2000 – Fassung 2012 (Mehrkosten 
infolge behördlicher Auf agen), 

 • § 2 Nr. 1. a) – h) und § 2 a) Nr. 1 a) der Zusätzlichen 
Bedingungen zur Hausratversicherung 
( Aufräumungskosten-, Bewegungs- und Schutz kosten, 
Transport- und Lagerkosten, Schlossänderungskosten, 
Bewachungskosten, Kosten für  provisorische Maß-
nahmen, Reparaturkosten für  Gebäudeschäden, 
Reparaturkosten für gemietete Ferien- / Wochenend-
häuser, Schadenabwendungs- und Schadenminde-
rungskosten).

Selbstbeteiligung

Für jeden Versicherungsfall (siehe § 4 VGB 2000 – Fassung 
2012 und § 3 der Zusätzlichen Beding ungen zur Haus-
ratversicherung) gilt eine Selbst beteiligung in Höhe von 
150 EUR als vereinbart.

Tarifanpassung

1 
Der Prämiensatz wird unter Berücksichtigung der 
 Schadenaufwendungen, der Kosten (Provi sionen, Sach- 
und Personalkosten und Aufwand für Rückversicherung), 
des Gewinnansatzes und ggf. der Feuerschutzsteuer 
 kalkuliert. 

2 
Der Versicherer ist berechtigt, den Prämiensatz für beste-
hende Versicherungsverträge jährlich zu überprüfen. 
Hierbei ist zusätzlich auf der Basis der bisherigen 
 Schadenentwicklung auch die voraussichtliche künftige 
Entwicklung des unternehmensindividuellen Schaden-
bedarfs zu berücksichtigen. 

3 
Tarifiche Anpassungen von Prämiensätzen können vom 
Versicherer zur Hauptfälligkeit des Vertrages mit Wirkung 
ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres vorgenom-
men werden. 
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4 
Der Prämiensatz wird für Teile des  Gesamtbestandes, die 
nach objektiv risiko bezogenen Kriterien abgrenzbar sind 
(z. B. Nutzungs art der Gebäude, Bauart, Alter oder geo-
graphische Lage), mittels anerkannter mathematisch-
statistischer oder geo graphischer Verfahren getrennt 
ermittelt. Preissteigerungen, die in die Ent wicklung des 
Anpassungsfaktors eingefossen sind, dürfen bei der 
Neukal kulation nicht noch einmal berücksichtigt werden. 

5 
Der Versicherer ist berechtigt, einen sich ergebenden 
Anpassungsbedarf an die betroffenen Versicherungs-
verträge weiterzugeben.

5.1
Prämiensenkungen gelten  automatisch – auch ohne 
Information des Ver si che rungs nehmers – als vereinbart. 

5.2
Prämienerhöhungen werden dem Ver sicherungsnehmer 
unter Gegenüberstellung der alten und neuen Prämien-
höhe mindestens einen Monat vor Haupt fälligkeit mit-
geteilt. Der Versicherungsnehmer kann den Ver-
sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämien-
erhöhung, kündigen. 

6 
Individuell vereinbarte Zuschläge oder tarifiche 
 Nachlässe bleiben von der  Tarifanpassung unberührt. 

7 
Die bedingungsgemäße Änderung des Anpassungs-
faktors bleibt von diesen Bestimmungen unberührt.

Unterversicherung

1
Der Versicherer nimmt keinen Abzug  wegen Unter-
versicherung vor (Unterversicherungsverzicht), sofern die 
Anzahl der Quadratmeter Wohnfäche und die  Angaben 
zu den Risiko zuschlägen / Gefahrerhöhungen korrekt 
angegeben  wurden.

2
Eine Unterversicherung wird im Verhältnis der tatsächlich 
zu berechnenden Prämie zu der aufgrund der Antrags-
angaben berechneten Prämie im Schadenfall angerech-
net. 

3
 Eine Unterversicherung wird insofern auch dann 
 angerechnet, wenn die Frage nach den Risiko-
zuschlägen / Gefahrer höhungen nicht wahrheits gemäß 
 beantwortet wurde.

4
Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung 
des Gebäudes und die Angaben zu den Risikozuschlä-
gen /Gefahrerhöhungen gemäß Antrag von den tatsäch-
lichen Verhält nissen bei Vertragsabschluss abweicht, so 
besteht der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 1 
 weiterhin, wenn die abweichenden An gaben nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässig keit des Versicherungs-
nehmers beruhen.

5
Der Unterversicherungsverzicht gemäß Nr. 1 gilt ferner 
nicht, wenn die Wohnfäche des Gebäudes nach 
 Vertragsabschluss durch bauliche Maßnahmen verän-
dert oder eine einen Risikozuschlag auslösende Verände-
rung vorgenommen wurde und die Veränderung dem 
 Versicherer nicht unverzüglich angezeigt  
wurde.

Zusätzliche Bedingungen zur 
Wohngebäudeversicherung

1
Abweichend von § 3 VGB 2000 – Fassung 2012 gilt 
 Mietausfall vom Ver sicherungsschutz ausgeschlossen.

2
 In Erweiterung zu § 6 Nr. 1 VGB 2000 – Fassung 2012 gilt 
Wasser, das aus Kanis tern, Zisternen und vergleichbaren  
Wasserbehältnissen und dem damit verbundenen Lei-
tungssystem austritt, Leitungswasser gleichgestellt.

Zusätzliche Bedingungen zur 
Hausratversicherung

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versiche-
rungsschein bezeichneten Wohnung (Versicherungsort). 
Dazu gehören alle Sachen, die dem Haushalt des 
Versicherungs nehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch 
bzw. Verbrauch)  dienen.
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2
Versichert sind auch
a. Anbaumöbel / -küchen, die serien mäßig produziert 

und nicht indivi duell für das Gebäu de gefertigt, 
sondern lediglich mit einem gewissen Einbauaufwand 
an die Ge bäude verhältnisse angepasst worden sind,

b. Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich 
ihrer Motoren sowie Surfgeräte, Fall- / Gleit schirme und 
nicht motorisierte Flug drachen,

c. Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und 
 Spielfahrzeuge, soweit diese nicht 
 versicherungspfichtig sind,

d. Kleintiere (z. B.Hunde, Katzen, Vögel).

3
 Die in Nr. 1 und 2 genannten Sachen und Klein tiere sind 
auch versichert, soweit sie fremdes Eigentum sind.

4
Versichert sind ferner
a. privat genutzte Antennenanlagen und Markisen,
b. in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versiche-

rungsnehmer als Mieter auf seine Kosten beschafft 
oder übernommen hat und für die er nach Vereinba-
rung mit dem Ver mieter die Gefahr trägt. Eine ander-
weitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom 
Versicherungsnehmer nachzuweisen.

5
Sofern die ursprünglich vom Gebäude eigen tümer einge-
brachten oder in dessen Eigentum über gegangenen 
Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- 
oder geringerwertigere –, sind diese Sachen im Rahmen 
dieses Vertrages nicht versichert. 

6
 Die Entschädigung für Fahrräder nach einem 
 Einbruchdiebstahl (siehe § 5 Nr. 1. und 2.) ist je Fahrrad 
auf 200 EUR begrenzt. 

7
Die Entschädigung für Foto- und Filmapparate sowie 
elektronische Geräte der Kommunikations- und Unterhal-
tungstechnik, z. B. Handy, PDA, Blackberry, Fernseher, 
Radios, Stereo an lagen, Notebooks,  Computer, Pocket-
PCs, MP3-Player, Video-, CD- oder DVD-Player (auch trag-
bare), Spielekonsolen, Organizer, Navigationssysteme 
etc., jeweils mit Zubehör, ist insge samt auf 2.000 EUR je 
Versicherungsfall (siehe § 3) begrenzt. 

8
Nicht versichert sind
a.  Wertsachen 

aa.  Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge  
(z. B. Chipkarte),

 ab.  Urkunden einschließlich Sparbücher und  
sonstige Wertpapiere, 

 ac.  Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, 
Telefonkartensammlungen, Münzen und  Medaillen 
sowie alle Sachen aus Gold oder Platin,

 ad.  Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z. B. Ge mälde, Collagen, 
 Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie 
nicht in ac) genannte Sachen aus Silber,

 ae.  sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt sind 
 (Antiquitäten), jedoch mit Aus nahme von 
 Möbelstücken.

b. Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 4 
genannt,

c. Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger sowie Teile und 
Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, es sein 
denn, sie sind in Nr. 2 c) genannt,

d. Luft- und Wasserfahrzeuge, es sei denn, sie sind in Nr. 2 
b) genannt, einschließlich nicht eingebauter  
Teile,

e.  Hausrat von Mietern und Untermietern in dem 
Ferien- / Wochenendhaus des Versicherungs nehmers,

f. Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände und Han-
delsware, die dem Beruf oder dem Gewerbe des 
 Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Person dienen.

§ 2 Versicherte Kosten

1
Versichert sind die infolge eines Ver sicherungs falles 
(siehe § 3) notwendigen
a. Aufräumungskosten

Kosten für das Aufräumen versicherter Sachen (siehe 
§ 1) sowie für das Wegräumen und den Abtransport 
von zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
und Vernichten.

b. Bewegungs- und Schutzkosten 
Bewegungs- und Schutzkosten die dadurch entste-
hen, dass zum Zweck der Wieder her stellung oder 
 Wiederbeschaffung versicherter Sachen (siehe § 1) 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen.
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c. Transport- und Lagerkosten 
Kosten für Transport und Lagerung des ver sicherten 
Hausrats, wenn das Ferien- / Wochen endhaus (siehe 
§ 9 Nr. 2) unbenutzbar wurde und dem Versicherungs-
nehmer auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil 
nicht zumutbar ist. Die Kosten für die Lager ung 
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem das 
Ferien- / Wochenendhaus wieder benutzbar oder eine 
Lagerung in einem benutzbaren Teil des 
Ferien- / Wochen end hauses wieder zumutbar ist, 
längstens für die Dauer von 100 Tagen.

d. Schlossänderungskosten 
Kosten für Schlossänderungen des 
Ferien- /  Wochenendhauses (siehe § 9 Nr. 2), wenn 
Schlüssel für Türen des Ferien- / Wochenendhauses 
durch einen  Versicherungsfall (siehe § 3) abhanden 
gekommen sind.

e. Bewachungskosten 
Kosten für die Bewachung versicher ter Sachen (siehe 
§ 1), wenn das Ferien- / Wochenendhaus (siehe § 9  
Nr. 2) unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen 
und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden 
Schutz bieten. Die Kosten werden bis zu dem Zeit-
punkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder 
sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, 
längstens für die Dauer von 48 Stunden.

f. Kosten für provisorische Maß nahmen
Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz 
 versicherter Sachen  (siehe § 1).

g. Reparaturkosten für Gebäudeschäden
Kosten für Reparaturen von Gebäudeschäden, die im 
Bereich des Ferien- / Wochenendhauses (siehe § 9 Nr. 2) 
durch Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den 
Versuch einer solchen Tat (siehe § 5) oder innerhalb 
des  Ferien- / Wochenendhauses durch Van dalismus 
(siehe § 6) nach einem Einbruch oder einer Beraubung 
entstanden sind.

h. Reparaturkosten für gemietete 
 Ferien- /  Wochenendhäuser
Kosten für Reparaturen in gemieteten Ferien- /  
Wochenendhäusern (siehe § 9 Nr. 2) an Bodenbelägen, 
Innenanstrichen oder Tapeten, die durch Leitungs-
wasser (siehe § 7) be schädigt worden sind.

§ 2a  Kosten für die Abwendung,  
Minderung und Ermittlung des Schadens

1
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens

a.  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umstän den nach zur Abwendung und 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte.

b. Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 
einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungser satz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträg-
lichen objektiven Betrachtung der Umstände verhält-
nismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendun-
gen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungs ersatz nach a) ent-
sprechend kürzen.

d. Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
 Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt 
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

e.  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpfichtet 
sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse 
erbracht werden.

2
Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

a. Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren. Zieht der Versicher-
ungs nehmer einen Sachverständigen oder Bei stand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 
zur Zuziehung vertraglich verpfichtet ist oder vom 
 Versicherer aufgefordert wurde.

b. Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ 3  Versicherte Gefahren und Schäden, 
 Versicherungsfall

1
Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe § 1), die 
durch
a. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeu ges, seiner Teile oder seiner 
Ladung (siehe § 4),
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b. Einbruchdiebstahl, Beraubung oder den Versuch einer 
solchen Tat (siehe § 5),

c. Vandalismus (siehe § 6),
d. Leitungswasser (siehe § 7),
e. Sturm / Hagel (siehe § 8) 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen 
abhanden kommen (Versicherungsfall).

2
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mit wirkende 
Ursachen Schäden, die durch Kriegs ereignisse jeder Art, 
Innere Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) entstehen.

§ 4  Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
 Luftfahrzeuge

1
Brand, Nutzwärmeschäden
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Nutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versi-
cherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem 
 Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sons-
tigen Zwecken ausgesetzt werden.

2
Blitzschlag
Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes 
auf Sachen. Kurzschluss- und Überspannungsschäden 
an elektrischen Einrichtungen sind nur versichert, wenn 
ein Blitz unmittelbar auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder auf Antennenan-
lagen auf dem Grundstück auf dem sich das versicherte 
Ferien-/Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2) befindet, 
 aufgetroffen ist.

3-1
Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen 
Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des 

Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine 
Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so 
ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

3–2
Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer 
 Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren 
 Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

4
 Als Aufprall von Luftfahrzeugen gilt jede unmittel bare 
Zerstörung oder Beschädigung von ver sicherten Sachen 
(siehe § 1) durch den Aufprall von Luftfahrzeugen. Luft-
fahrzeuge sind Flug zeuge, Drehfügler, Luftschiffe, Segel-
fugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fessel ballone, Drachen, 
Fallschirme, Flugmodelle und sonstige für die Benutzung 
des Luftraumes bestimmte Geräte, insbesondere Raum-
fahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper.

5
Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind 
a. ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch Erdbeben; 
b. Sengschäden; 
c. Schäden, die an Verbrennungskraft maschinen durch 

die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen,  
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen;

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b und 5 c gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
 Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

6
Der Versicherungsschutz gegen Blitzschlag erstreckt sich 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Kurz-
schluss- und Über spannungsschäden, die an elektrischen 
Ein richtungen entstanden sind, wenn ein Blitz nicht unmit-
telbar auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
(siehe § 1) befinden, oder auf Antennenanlagen auf dem 
Grundstück, auf dem sich das  versicherte Ferien- / Wochen-
end haus (siehe § 9 Nr. 2) befindet, aufgetroffen ist.

§ 5 Einbruchdiebstahl, Raub

1
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand Sachen 
 wegnimmt, nachdem er in

*  Der Ersatz für Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik 
 Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur 
Deckungsvorsorge verpfichtet und schließen hierfür Haftpfichtversicherungen ab.
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a. in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person 
veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüs-
sel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte 
Sachen abhanden gekommen sind;

b. in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis auf-
bricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere 
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch 
eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhan-
den gekommen sind;

c. aus einem verschlossenen Ferien-/Wochenendhaus 
(siehe § 9 Nr. 2) Sachen entwendet, nachdem er sich in 
das Gebäude eingeschlichen oder verborgen hatte;

d. in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl 
auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel 
gemäß Nr. 2 a) oder 2 b) anwendet, um sich den Besitz 
des gestohlenen Gutes zu erhalten;

e. mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungs ortes durch Raub 
gemäß Nr. 2 an sich gebracht hatte, in einen Raum 
eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

f. in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder außerhalb 
des Versicherungsortes – durch Dieb stahl an sich 
gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versi-
cherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Ver halten 
ermöglicht hatte.

2
Raub liegt vor, wenn 
a. gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an gewendet 

wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme 
versicherter Sachen (siehe § 1) auszuschalten; Gewalt 
liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Über-
windung eines bewussten Widerstandes ent wendet 
werden (einfacher Diebstahl / Trick diebstahl),

b.  der Versicherungsnehmer versicherte Sachen (siehe 
§ 1) herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine 
Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht 
wird, die innerhalb des Versicherungsortes (siehe § 9 
Nr. 2) verübt werden soll,

c.  dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen (siehe 
§ 1) weggenommen werden, weil sein körperlicher 
Zustand infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht 
verschuldeten sonstigen Ursache beeinträchtigt und 
dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

4
Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die 
mit seiner Zustimmung in dem versicherten Ferien- /  
Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2) anwesend sind.

5
Der Versicherungsschutz gegen Raub (siehe Nr. 2) 
erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an 
den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht 
werden.

6
Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden, die verursacht 
werden durch weitere Elementargefahren (Überschwem-
mung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen, Vulkanausbruch).

§ 6 Vandalismus

1
Vandalismus liegt vor, wenn jemand auf eine der in § 5 
Nr. 1 a), 1 e) oder 1 f) bezeichneten Art in das versicherte 
Ferien- / Wochenendhaus (siehe § 9 Nr. 2) körperlich ein-
dringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder 
beschädigt. Das gleiche gilt bei einem Raub nach § 5 Nr. 2 
innerhalb des versicherten Ferien- / Wochen endhauses 
(siehe § 9 Nr. 2).

2
 Der Versicherungsschutz gegen Vandalismus erstreckt 
sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur sachen nicht auf 
Schäden nach einem versuchten Einbruch oder einem 
versuchten Raub.

§ 7 Leitungswasser

1
Bruchschäden
 Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum 
versicherten Hausrat  gehören (siehe § 1), leistet der 
 Versicherer Entschädigung für innerhalb von  Gebäuden 
eintretende
a. frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
 aa.  der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 

oder den damit verbundenen Schläuchen,
 bb.  der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 

Klima-, Wärmepumpen-, Photovoltaik- oder 
Solarheizungs anlagen,
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  cc.  von Wasserlösch- oder Berieslungsanlagen,
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 
Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.
b. frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend 

 genannten Installationen:
 aa.  Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 

Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, 
Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie 
deren Anschlussschläuche,

 bb.  Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte 
 Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.

 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach 
gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre 
und Installationen unterhalb der Bodenplatte 
(tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

2
Nässeschäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes 
 Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen.

Das Leitungswasser muss unmittelbar aus Rohren der 
Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 
 verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem 
verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren 
 wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus Klima-, Wärmepumpen 
oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und 
 Berieselungsanlagen, Wasserbetten und Aquarien 
 ausgetreten sein.

Wasser das aus Kanistern, Zisternen und vergleichbaren 
Wasservorratsbehältnissen ausgetreten ist, ist Leitungs-
wasser gleichgestellt.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärme-
pumpen-, Photovoltaik- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

3
Nicht versicherte Schäden
a. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch
 aa.  Plansch- oder Reinigungswasser,
 bb. Schwamm,
 cc.  Grundwasser, stehendes oder fießendes 

 Gewässer, Überschwemmung oder Witterungs-
niederschläge oder einen durch diese Ursachen 
hervorgerufenen Rückstau,

 dd.  Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, 
 Vulkanausbruch,

 ee.  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
 Leitungswasser nach Nr. 2 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat, 

 ff.  Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Beriese-
lungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druck-
proben oder durch Umbauten oder Reparatur-
arbeiten an dem versicherten Gebäude oder an 
der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

 gg.  Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder 
 sonstigen mobilen Behältnissen.

b. Der Versicherer leistet keine Ent schädigung für 
Schäden

 aa.  an Gebäuden oder an Gebäude teilen, die nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,

 bb.  am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch 
entstehen, dass Wasser aus dem Aquarium 
 ausgetreten ist.

§ 8 Sturm, Hagel

1
Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch Sturm, Hagel zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen.

2
Sturm, Hagel 
a. Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von 

 mindestens Wind stärke 8 nach Beaufort (Wind-
geschwindigkeit mindestens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht 
 feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
 Versicherungsnehmer nachweist, dass

 aa.  die Luftbewegung in der Umgebung des 
 Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden 
in  einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
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b. Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an

 aa.  Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen;

 bb.  Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befin-
den. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem 
gesamten Grundstück, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet, Antennenanlagen und 
 Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer genutzt werden.

§ 9 
Versicherungsort

1
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen 
(siehe § 1) innerhalb des Versicherungs ortes. Diese 
Beschränkung gilt nicht für ver sicherte Sachen (siehe § 1), 
die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevor-
stehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort 
entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang 
mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen.

2
Versicherungsort ist das im Versicherungsvertrag 
bezeichnete  Ferien- / Wochenendhaus des Ver siche rungs-
nehmers; zum Ferien- / Wochenendhaus gehören auch 
Loggien, Balkone, an das Ge bäude unmittelbar anschlie-
ßende Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person zu privaten Zwecken genutzte Räume in 
Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grund-
stücks, auf dem sich das versicherte Ferien- / Wochenend-
haus befindet. 

3
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Räume, 
die ausschließlich berufich oder gewerb lich genutzt 
werden.

4
Für Sturm- und Hagelschäden (siehe § 8) besteht 
 Versicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden. Nr. 5 
bleibt unberührt.

5
Für Antennenanlagen sowie für Markisen (siehe 
§ 1 Nr. 4 a) gilt als Versicherungsort das ge samte 
 Grundstück, auf dem sich das versicherte 
Ferien- / Wochenendhaus befindet.

widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet 
hat, oder dass

 bb.  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in 
dem sich die versicherten Sachen befunden 
haben, oder mit diesem Gebäude baulich 
 verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm ent-
standen sein kann.

b. Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern.

c. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen

 aa.  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
 befinden;

 bb.  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, wirft;

 cc.  als Folge eines Schadens nach a) oder b) an 
 versicherten Sachen;

 dd.   durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes 
oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherten Sachen befinden, baulich verbunden sind;

 ee.  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen 
befinden, baulich verbunden sind.

3
Nicht versicherte Schäden

a. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

 aa.  Sturmfut;
 bb.  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 

Schmutz durch nicht ordnungsgemäß 
 geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel  entstanden sind und 
einen Gebäudeschaden  darstellen;

 cc.   weitere Elementargefahren (Über schwemmung, 
Erdbeben, Erd senkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen, Vulkanausbruch);

 dd.   Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung;

 ee.  Trockenheit oder Austrocknung.
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ge brauchsfähigem Zustand zu er halten; Störungen, 
Mängel und Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.

Nr. b) findet keine Anwendung, soweit die Ein haltung 
dieser Obliegenheit dem Versicherungs nehmer oder 
seinem Repräsentanten bei ob jektiver Würdigung aller 
Umstände billigerweise nicht zugemutet werden kann.

2
Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1. genannte 
Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in § 13 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
 berechtigt oder auch ganz oder teil weise leistungsfrei.

§ 13  Obliegenheiten vor, bei und nach Eintritt des 
 Versicherungsfalles

1
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a.  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 

 Versicherungsnehmer vor Eintritt des 
 V ersicherungs falles zu erfüllen hat, sind:

 aa.  die Einhaltung aller gesetzlichen, be hördlichen 
sowie ver traglich vereinbarten 
 Sicher heits vorschriften gemäß § 12,

 ab.  die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
 vereinbarten Obliegenheiten gemäß § 12,

b. Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versiche rers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungs nehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätz lich noch grob fahrlässig 
 verletzt hat.

2
 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
 Versicherungsfalls
a. Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt 

des Versicherungs falles 
 aa.  nach Möglichkeit für die Abwendung und 

 Minderung des Schadens zu sorgen;
 ab.  dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 

von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüg lich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

§ 10 Wohnungswechsel

Wechselt der Versicherungsnehmer das Ferien- / Wochen-
endhaus, geht der Versicherungsschutz nicht auf das 
neue Ferien- / Wochenendhaus über. Während des Woh-
nungswechsels besteht in beiden Ferien- / Wochenend-
häusern Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz 
erlischt mit der Voll endung des Umzugs, spätestens zwei 
Monate nach Umzugsbeginn.

§ 11 Versicherungssumme, Versicherungswert

1
Die vereinbarte Versicherungssumme 
soll dem Versicherungswert entsprechen.

2
Versicherungswert ist der Neuwert. Ist der Zeit wert der 
versicherten Sachen im Schadenfall niedriger als 40 % 
des Neuwertes, gilt als Ver sicherungswert nur der 
 Zeitwert. 

3
 Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert (Wieder-
beschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte) in 
neuwertigem Zustand abzüglich der Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung. Sind Sachen für Ihren Zweck 
in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, 
so ist der Versicherungswert der für den Versicherungs-
nehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

§ 12  Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
des Versicherungs nehmers, Sicherheitsvorschriften

1
Sicherheitsvorschriften

 Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat 
der Versicherungsnehmer 
a. in der kalten Jahreszeit das Ferien- /  

Wochen endhaus zu beheizen und dies genügend 
häufig zu kontrollieren oder alle wasserführenden 
Anlagen und Einrich tungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten,

b. für die Zeit, in der sich niemand in dem 
Ferien- / Wochenendhaus aufhält, alle Schließ-
vorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu 
 betätigen und die vereinbarten Einbruch-
meldeanlagen einzuschalten,

c.  alle Schließvorrichtungen, verein barten Sicherungen 
und vereinbar ten Einbruch meldeanlagen in 
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b. Außer im Falle einer arglistigen Obliegen heits-
verletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pfichtet, soweit der Versicherungs nehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspficht des Versicherers ursächlich ist.

c. Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt 
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versiche rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14  Entschädigungsberechnung und 
 Ent schädigungsgrenzen, Unter versicherung

1
 Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
a. zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der 

Versicherungswert (siehe § 11) bei Eintritt des 
 Versicherungsfalles (siehe § 3),

b. beschädigten Sachen die notwendigen Re paratur-
kosten bei Eintritt des Versicherungs falles zuzüglich 
einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungs-
wert (siehe § 11) bei Eintritt des Versicherungsfalles 
(siehe § 3). Wird durch den Schaden die Gebrauchs-
fähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem 
Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur 
zumutbar (sog. Schönheitsschaden), so ist die 
 Be ein trächtigung durch Zahlung des Betrages 
 auszugleichen, der dem Minderwert entspricht.

2
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der 
 V ersicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungs nehmer Mehr-
wertsteuer  tatsächlich nicht gezahlt hat.

4
Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je 
 Versicherungsfall (siehe § 3) auf die vereinbarte 
 Versicherungssumme (siehe § 11) begrenzt. 

 ac.  Weisungen des Versicherers zur Schaden-
abwendung / -minderung – ggf. auch mündlich 
oder  telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände 
dies gestatten;

 ad.  Weisungen des Versicherers zur Schaden-
abwendung / -min derung, soweit für ihn zumut bar, 
zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungs vertrag beteiligte Versicherer 
 unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungs nehmer nach pfichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

 ae.   Schäden durch strafbare Hand lungen gegen das 
 Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

 af.   dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

 ag.   das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die be schädigten 
Sachen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
 aufzubewahren;

 ah.  soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des  Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungs pficht des 
 Versicherers erforderlich ist sowie jede Unter-
suchung über Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang der Entschädigungspficht 
zu gestatten.

 ai.  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 
deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.

b. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
 Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
 Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu 
erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Um ständen möglich ist.

3
Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a. Verletzt der  Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpfichtung zur  Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Ver letzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Ver sicherungsnehmer zu 
 beweisen.
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4
Hat der Versicherungsnehmer den  Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
 bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
 betragen hat, kann der Versicherungsnehmer die Sache 
 behalten und muss sodann die Entschädigung zurück-
zahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen 
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
 Versicherers nicht bereit, hat der Versicherungsnehmer 
die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffent-
lich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös 
abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm ge leisteten Entschädigung 
entspricht.

5
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

6
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, hat er dem 
 Versicherer den Besitz, das Eigen tum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese 
Sachen zustehen.

7
Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt 
worden, kann der Versicherungsnehmer Entschädigung 
gemäß § 14 Nr. 1b auch dann verlangen oder behalten, 
wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm verbleiben.

8
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache, gelten Nr. 1 bis 7 entsprechend.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1
Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles
a. Führt der Versicherungsnehmer den Ver sicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
 Entschädigungspficht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des 
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätz-
liche Herbei führung des Schadens als bewiesen.

5
Der Versicherer nimmt keinen Abzug wegen 
 Unterversicherung vor.

6
Nr. 5 gilt nur, solange nicht ein  weiterer Hausrat-
versicherungsvertrag des selben Versicherungsnehmers 
für denselben Versicherungsort ohne Vereinbarung 
gemäß Nr. 5 besteht.

7
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
 Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres durch schriftliche Erklä-
rung verlangen, dass diese Bestimmungen mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres entfallen. Macht der 
Versicherer von diesem Recht  Gebrauch, so kann der 
 Versicherungsnehmer den Vertrag inner halb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum 
Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

§ 15 Wieder herbeigeschaffte versicherte Sachen

1
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen 
 ermittelt, hat der Versicherungsnehmer dies nach Kennt-
niserlangung dem Versicherer unverzüglich schriftlich 
 anzuzeigen.

2
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, behält er 
den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Abschlagszahlung oder auf den gemeinen Wert 
beschränkte Entschädigung zurückzuzahlen.

3
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Ver-
sicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 
2 Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf 
dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.
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zulässig, wenn die gesetzlichen Vor schriften keine 
 Regelungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen 
oder beanstandeten Bedingungen treten.

4
Durch die Anpassung darf das bei Vertrags schluss 
zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung bei Gesamt betrachtung der Anpassung 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert 
werden (Verschlechterungsverbot). Die Anpassung muss 
nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertrags-
auslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen 
erfolgen.

5
Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben 
genannten Voraussetzungen für im wesentlichen inhalts-
gleiche Bedingungen des Versicherers, wenn sich die 
gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen 
Bedingungen anderer Versicherer richten.

6
Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung 
muss von einem unabhängigen Treuhänder überprüft 
und bestätigt werden. 

 Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
für die Bestellung eines Treuhänders gelten entspre-
chend.

7
Die angepassten Bedingungen werden dem Ver-
sicherungsnehmer schriftlich bekannt gegeben und 
 erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis 
und zum Zeitpunkt des Inkraft tretens der Änderung 
 kündigen.

b. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungs nehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.

2
Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Ent schädigungs pficht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
 Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
 täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches fest-
gestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen.

§ 17 Bedingungsanpassungsklausel

1
Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen 
Bedingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu 
ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn
a. sich Änderungen bestehender oder Inkraft treten neuer 

Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken,
b. sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen 

ändert,
c. ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt 

oder
d. sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt 

durch bestandskräftigen Ver waltungsakt für mit gel-
tendem Recht nicht vereinbar erklärt werden oder 
gegen Leit linien oder Rundschreiben dieser Behörden 
verstoßen.

2
Die Anpassung kommt nur in Betracht für Be ding ungen 
über Gegenstand und Umfang der Versicherung, Aus-
schlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer 
und Kündi gung.

3
 Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genann-
ten Änderungsanlässe das bei Vertrags schluss zugrunde 
gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 
in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen 
der Unwirksamkeit und der Beanstandung einzelner 
Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann 

Seite 12/12BAS  0144  10.22


